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Nacktheit hat an sich weder mit
Sittlichkeit, noch mit Unsittlichkeit
etwas zu tun

Bern. Obergericht.

Dieses Plakat, das auf der «Hyspa»
in Bern für die nacktkulturlerischen
Bestrebungen des «Schweizerischen
Lichtbundes» Reklame machte, ist
kurz vor Torschluss von Herrn Dr.
Hoppeler aus Zürich heruntergerissen
und eingesteckt worden. Die Zentralstelle

des Schweizerischen Lichtbundes

hat nach Kenntnisnahme Strafantrag

wegen Diebstahls gestellt.

Das ist natürlich Unsinn!

Wenn Dr. Hoppeler demonstrativ
ein Plakat zugunsten der Nacktkultur

von der Wand reisst, so kann
man ihn deswegen nicht des

Diebstahls, sondern höchstens der gewaltsamen

Entkleidung von Objekten
bezichtigen. Dr. Hoppeler fröhnt also

durch sein Handeln selber der
Nacktkultur: Er entblösst Ausstellungswände

ihres Behanges.

Da nun aber nach dem Urteil des

bernischen Obergerichtes: « Nacktheit

an sich, weder mit Sittlichkeit
noch mit Unsittlichkeit etwas zu tun
hat ....», so kann dem fraglichen
Doktor Hoppeler seine Handlungsweise

weder als richtlich noch als

unsittlich ausgelegt werden.

Dr. Hoppeler wird also die
Entscheidung des bernischen Obergerichtes

mit Vorteil für sich selber in
Anspruch nehmen können. Umsomehr,
als dieses in seinem Entscheid nicht
aussagt, auf was für Objekte sich
sein Begriff der Nacktheit bezieht,
weshalb der Begriff sehr wohl auch
auf Ausstellungswände seine
Anwendung finden kann. Das ist wohl
auch der tiefere Grund, warum
fraglicher Dr. Hoppeler das Plakat nicht
bloss herunterriss, sondern auch
einsteckte. Sicherlich wollte er sich
damit des massgebenden Entlastungsmaterials

versichern, für den Fall,
dass ihm jemand die gewaltsame Ent-
blössung der Ausstellungswand zum
Vorwurf machen wollte.

Trotz dieser anerkennenswerten
Raffinesse scheint uns aber im Ge-
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Gfrill-Room
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Im Hotel Bahnhof
ST. GALLEN
gegenüber Hauptbahnhof.

dankengang des Herrn Dr. Hoppeler
doch ein lässiger Denkfehler zu
stecken. Er offenbart sich in dem
Worte «gewaltsam». Es fragt sich
nämlich, ob die gewaltsame Bemühung

an einem Objekt zur
Herbeiführung seiner Nacktheit mit Sittlichkeit

oder Unsittlichkeit ebensowenig
zu tun habe, wie der herbeigeführte
Zustand selbst.

Nehmen wir bloss an, der
Schweizerische Lichtbund hätte in weiser
Voraussicht aller fanatischen
Eventualitäten das kritische Plakat statt
einer nackten Wand, einem nackten
Mädchen umgehängt. Es frägt sich
nun: Hätte Dr. Hoppeler das Plakat
trotzdem heruntergerissen, und wenn

ja, hätte er sich angesichts des nackten

Tatbestandes, mit einiger
Aussicht auf Anerkennung, darauf
berufen können, dass Nacktheit an und
für sich weder mit Sittlichkeit noch
mit Unsittlichkeit etwas zu tun hat.

Die Entscheidung ist nicht einfach,
doch lässt sich wohl die erste
Möglichkeit ohne weiteres bejahen
nämlich dahin, dass ein solches
Benehmen an sich mit Sittlichkeit nichts
zu tun hat.

Damit ist für uns der Fall befriedigend

geklärt. Die Entscheidung der
zweiten Möglichkeit überlassen wir
getrost den bernischen Gerichten.
Möge ein salomonisches Urteil dem
Fall mit Humor gerecht werden.

Gegen Fettsucht, Kropl, Arterienverkalkung und Beschwerden des kritischen Alters, ist die ideale Kur mit
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lVacktkeit kst sr» sick weäer mit
Littlickkeit, uock ruit Oosittlickkeit
etwss zu tun

Lero. Obergerickt.

Oieses LIskst, clss suk cler «Lvsps»
in Lern kür clie nscktkulturleriscksn
Lestrekungen cles »8ckweizeriscken
Licktkunâes» Leklsme msckte. ist
kurz vor Lorsckiuss von Lerrn Or.

Loopeler sus Zürick keruntergerissen
uncl eingesteckt worclen. Oie ^entrsl-
stelle cles 8ckweizeriscken Licktkun-
cles kst nsck Lenntnisnskrne Ltrsksn-
trag wegen Oiekstskls gestellt.

Da8 ist natürlicb Lnsinn!
V/enn Or. Loppeler demonstrativ

ein Liakat zugunsten 6er lVacktkui-
tur von 6er V/an6 reisst, so Lann
man itin 6e8wegen nicbt 6es Dieb-
statits, son6ern böcbstens 6er gewait-
samen Lntkiei6ung von Objekten
bezichtigen. Or. Lloppeier kröbnt also

6urcb sein Lan6ein seiber 6er klackt-
Kultur: Lr entbiösst àssteìiungs-
wän6e ibres Lebanges.

Oa nun aber nacb 6em Lirteil 6es

berniscben Obergericbtes: « kiackt-
beit an sicb, we6er mit 8ittiicbkeit
nocb mit Lnsittücbkeit etwas zu tun
bat ....», so kann 6em kraglicben
Ooktor Loppeler seine Lan6lungs-
weise we6er als ricbtiicb nocb al8

un8ittiicb au8geiegt wer6en.

Or. rloppeier wir6 aÌ8o 6ie Lnt-
8cbei6ung 6e8 bernÌ8cben Obergericb-
tes mit Vorteil tür sicb seiber in ^.n-
sprucb nebmen können. Lmsomebr,
als 6ieses in seinem Lntscbei6 nicbt
au88Ägt, auk was kür Objekte 8ick
8ein Legrikk 6er klacktbeit beziebt,
wesbalb 6er Legrikk 8ebr wobi aucb
auk ^usstellung8wän6e seine ^n-
wen6ung kin6en kann. Oas ist wobl
aucb 6er tiekere Orun6, warum krag-
iicber Or. Loppeler 6as LIakat nicbt
bioss berunterri88, 8on6ern aucb ein-
8teckte. 8icber1icb wollte er 8Ìcb 6a-
mit 6e8 mas8geben6en Lntiastungs-
Materials versicbern, tür 6en Laii,
6ass ibm jeman6 6ie gewait8ame Lnt-
biö88ung 6er ^U8stel1ungswan6 zum
Vorwurk macben wollte.

Lrotz 6ieser anerkennenswerten
Lakkinesse scbeint uns aber im Oe-
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6snkengang 6es Lerrn Or. Loppeler
6ocb ein lässiger Oenktebier Zu

stecken. Lr okkenbart sicb in 6em
Worte «gewaltsam». Ls tragt sicb
nämiicb, ob 6ie gewaltsame öemü-
bung an einem Objekt zur Lerbei-
kübruug seiner IVacktbeit mit 8ittlicb-
keit o6er Lnsittiicbkeit ebensowenig
zu tun babe, wie 6er berbeigetübrte
^ustan6 selbst.

IVebmen wir bioss an, 6er 8cbwei-
zeriscbe Licbtbun6 bätte in wei8er
Vorau88Ìcbt aiier kanatiscben Lven-
tuaiitäten 6a8 Kriti8cbe Liakat 8tatt
einer nackten V/an6, einem nackten
/vlä6cben umgebängt. L8 trägt sicb
nun: Lätte Or. Loppeler 6a8 Liakat
trotz6em beruntergerÌ8sen, un6 wenn

ja, bätte er sicb angesicbts 6es nack-
ten Latbestan6es, mit einiger ^.us-
sicbt auk Anerkennung, 6arauk be-
ruken können, 6ass iXacktbeit an un6
tür sicb we6er mit 8ittiicbkeit nocb
mit Lnsittiicbkeit etwas Zu tun bat.

Oie Lntscbei6ung ist nicbt einkacb,
6ocb lässt sicb wobi 6ie erste iVkög-

iicbkeit obne weiteres bejaben
nämiicb 6abin, 6ass ein soicbes öe-
nebmen an sicb mit 8ittiicbkeit nicbts
zu tun bat.

Damit ist kür uns 6er Laii bekrie-
6igen6 geklärt. Die Lntscbei6ung 6er
zweiten ivlöglicbkeit überlassen wir
getrost 6en berniscben Oericbten.
i^töge ein saiomom8cbe8 Lrteii 6em
Laii mit Lumor gerecbt wer6en.
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